
Anschrift der zuständigen Behörde

Eingangsvermerke

Antrag auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung

gemäß § 46 (1) Nr. 11
Straßenverkehrsordnung (StVO)
zur Bewilligung von Parkerleichterungen

für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher
Gehbehinderung

Ort, Datum

Nur von der Behörde auszufüllen!

Ausnahmegenehmigung

Parkausweis

Zusatzausweis zum Parkausweis

Zum Akt

Genehmigungsbehörde

Unterschrift

für Blinde

Antragsteller

Name, Vorname

Wohnanschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.)

Geburtsdatum

Telefon

Ort, Datum

Nr. ..........................................

Nr. ..........................................

Nr. ..........................................

gültig bis ..........................................

Eintragungen:

Unterschrift

Ich bin Schwerbehinderte(r) mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und kann mich wegen der Schwere
meines Leidens nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb eines Kraftfahrzeuges

bewegen.

Ich bin Blinde(r) und kann mich nur mit fremder Hilfe bewegen und bin auf die Benutzung eines Kraftfahrzeu-
ges angewiesen.

Da ich die Voraussetzungen des § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO erfülle, stelle ich hiermit einen Antrag auf Ausnahme-
genehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen.

Ich lege bei:

Foto

Nr.: ......................................... Ausstellungsdatum:  ......................

beidseitige Amelie oder Phokomelie

Kopie des Schwerbehinderten-Ausweis

Landratsamt Mittelsachsen

Abteilung 20 Verkehr und Bauen

Referat 20.3 Straßenverkehr und Sport

Frauensteiner Straße 43

09599 Freiberg



 

 

 

 

 

Anlage 1 
 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 

Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung für die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung 

 
 

1 Verantwortlicher: Landratsamt Mittelsachsen 
Abteilung: Verkehr und Bauen 
Abteilungsleiter/in: Herr Thomas Kranz 

Referat: Straßenverkehr und Sport 

Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 

E-Mail: 

Thomas.Kranz@landkreis-
mittelsachsen.de 

Telefon: 

03731 799 1901 

2 Datenschutzbeauftragt
e/r: 

Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Mittelsachsen 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 

E-Mail: 

datenschutz@landkreis-mittelsachsen.de 

Telefon: 

03731 799 3315 

3 Zweck der 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten: 

Antragsbearbeitung Parkerleichterung 

4 Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der 
personenbezogenen 
Daten: 

§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 StVO 

5 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei Ihnen, sondern bei anderen 
Stellen erhoben werden. 

5.1 Es handelt sich um die 
Verarbeitung folgender 
Kategorien 
personenbezogener 
Daten: 

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Merkzeichen im 
Schwerbehindertenausweis, sowie Gesundheitsdaten gemäß 
des Feststellungsbescheides nach SGBIX 

5.2 Diese 
personenbezogenen 
Daten stammen aus 
folgender Quelle: 

Unterlagen und Feststellungsbescheid vom Landratsamt 
Mittelsachsen, Abteilung Soziales, Referat 
Schwerbehindertenrecht 

Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle: 

 ja                                          nein 

6.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, 



 

 

Einrichtungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

6.2 nur 
falls 
Nr. 
6.1 
ja: 

Angabe der 
Empfänger oder 
Kategorien der 
Empfänger der 
personenbezog
enen Daten: 

Landratsamt Mittelsachsen 

Abteilung Soziales 

Referat Schwerbehindertenrecht 

7 Dauer der Speicherung 
oder Kriterien für die 
Festlegung der Dauer 
der Speicherung: 

5 Jahre 

8 Ihre Rechte als 
betroffene Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene 
Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige 
personenbezogene Daten (Artikel 16 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Artikel 21 Datenschutz-
Grundverordnung) 

 

9 Beschwerderecht bei 
der Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Kontor am Landtag 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden. 
Postanschrift:  
Postfach 12 00 16, 01001 Dresden 

10.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation übermittelt werden. 

 ja                                          nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an  



 

 

10.2 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja: 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-
Grundverordnung vor, mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das 
Drittland/die internationale Organisation ein angemessenes Datenschutzniveau 
bietet. 

 ja                                          nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.1 
ja 
und 
10.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der 
personenbezogenen Daten vor. 

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 
 

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
     unter: 

 

11.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 

 ja                                          nein 

falls ja: Rechtsgrundlage ist  § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StVO. 

11.2 nur 
falls 
11.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja                                          nein 

11.3 nur 
falls 
Nr. 
11.2 
ja: 

Die 
Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende 
personenbezog
ene Daten: 

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Merkzeichen im 
Schwerbehindertenausweis, sowie Gesundheitsdaten gemäß 
des Feststellungsbescheides nach SGBIX 

Die 
Nichtbereitstellu
ng der 
personenbezog
enen Daten hat 
zur Folge: 

Keine Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung 
einer Parkerleichterung 

11.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist 
vertraglich vereinbart. 

 ja                                          nein 

11.5 nur 
falls 
Nr. 
11.4 
ja: 

Die vertragliche 
Vereinbarung 
bezieht sich auf 
folgende 
personenbezog
ene Daten: 

 

Die 
Nichtbereitstellu
ng der 
personenbezog

 



 

 

enen Daten hat 
zur Folge: 

11.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist 
für einen Vertragsabschluss erforderlich. 

 ja                                          nein 

11.7 nur 
falls 
Nr. 
11.6 
ja: 

Die 
Nichtbereitstellu
ng der 
personenbezog
enen Daten hat 
zur Folge: 

 

12.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

12.2 nur 
falls 
Nr. 
12.1 
ja: 

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
Auswirkungen dieser Verarbeitung für Sie informiert: 
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